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Gesetz über die Sicherung der Bauforderungen. .
Vom 1. Juni 1909.

W ir Wilhe[m. von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König Das Buch ist bis zum Ablaufe von fünf !ahren, von der
von Preußen ete. verordnen im Namen des Reichs, nach Beendigung des Jetzteingetragenen Baues an gerechnet, aufzu

erfolgter Zustimmung des Bundesr::tts und des Reichstags, wie bewahren.
folgt: @ 3. Die Vorschriften des @ 2 finden auch auf Umbauten

I. Al1gemeine Sicherheitsmaßregeln. Anwendung, wenn für den Umbau BaugeJd gewährt wird.j
1. Dcr Empfänger von Baugeld ist verpflichtet, das Bau
 @ 4. Bei Neubauten ist der Bauleiter verpflichtet, an leIcht

geld zur Befriedigung solcher Personen, die an der Herstellung sichtbarer Stelle einen Anschlag anzubringen, weIcher den Stand,
des Baues auf GrLlnd eines Werk" Dienst. oder Lieferungsver
 den Familiennamen und wenIgstens einen ausgeschriebenen Vor.
trages beteiligt sind, zu verwenden. Eine anderweitige Verwen, namen sowie den Wohnort des .eigentümers, und, falls dieser
dung des Baugeldes ist bis zu dem Betrage statthaft, in welchem die Herstellung de:; Gebäudes oder eines einzelnen Teiles des
der Empfänger aus andern Mitteln Gläubiger der bezeich leten Gebäudes einem Unternehmer übertragen hat, des Unternehmers
Art bereits befriedigt hat. in deutlich lesbarer und unverwischbarer Schrift enthalten muß.

Ist der Empfänger selbst an der Herstellung beteiligt, so Wird der Bau von einer firma als Eigentümer oder Unternehmer
darf er das Baugeld in Höhe der Hälfte des angemessenen ausgeführt, so ist diese und deren Niederlassungsort anzugeben.
Wertes der von ihm in den Bau venvcndeten Leistung j oder, 
 5. Baugcldempfänger, welche ihre Zahlungen eingcsteUt
wenn die Leistung von ihm noch nicht in den Bau verwendet haben oder über deren Vermögen das Konkursverfahren eröffnet
worden ist, der von ihm geleisteten Arbeit und der von ihm worden ist und deren im @ 1 Abs. 1 bezeichnete G!äubiger zur
gemachten Auslagen für sich behalten. Zeit der ZahlungseinsteHung oder der Konkurseröffnung benach

Baugeld sind Geldbeträge, die zum Zwecke der Bestreitung teiligt sind, werden mit Gefängnis nicht unter einem Monate
der Kosten eines Baues in der Weise gewährt werden, daß zur bestraft, wenn sie vorsätzlich zum Nachteile der bezcichneten
Sicherung der Ansprüche des Geldgebers eine Hypothek oder Gläubiger den Vorschriften des @ 1 zuwidergehandelt haben.
Grundschuld an dem zu bebauenden Grundstücke dient oder Sind mildernde Umstände vorhauden, so kann die Strafe bis
die Übertragung des Eigentums an dem Grundstück erst nach auf einen Tag Gefängnis ermäßigt oder auf Geld:.trafe bis zu
gänzlicher oder teilweiser Herstellung des Baues erfolgen soll. 3000 
Jt erkannt werden.
Als Geldbeträge, die zum Zwecke der Bestreitung der Kosten 9 6. Zur führung eines Baubuchs verpfJfchtete Personen,
eines Baues g
währt werd
n, geiten insbesondere: welche ihre Zahlungen eing.::stcllt haben oder über deren Ver

1. solche, deren Auszahlung ohne nähere Bestimmung des mögen das Konkursverfahren eröffnet worden ist und deren im
Zweckes der Verwendung nach Maßgabe des Fortschreitens 9 2 Abs. 3 Ziffer 1 bezeichnete Gläubiger zur Zeit der Zahlungs
des Baues erfolgen soll, einstellung oder der Konkurseröffnung benachteiligt sind, \verden

2., solche, die gegen eine als Baugeldhypothek bezeichnete mit Gefängnis bis zn einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu
Hypothek (@ 33) gewährt werden. 3000 
;jt bestraft, wenn si!: das vorgeschriebene Baubuch zu
@ 2. Zur Führung eines Baubuchs ist verpflichtet, wer führen unterlassen, oder es verheimlicht, vernichtet oder 
o un

die Herstellung eines Neubaues unternimmt und entweder Bau
 ordentlich geFührt haben, daß es keine genügende Übersicht,
gewerbetreibender ist oder sich für den Neubau Baugeld ge. insbesondere über die Verwendung der zur Bestreitung der Bau
währen läßt. Über jeden Neubau ist gesondert Buch zu führen. kosten zugesicherten Mittel, gewährt.

Neubau im Sinne dieses Gesetzes ist die Errichtung e-ne<; 
 7. .Mit Geldstrafe bis zu 150 .,ft und im Unvt;'rmögens
Gebäudes auf einer BausteJJe, die zur Zeit der Erteilung der falle mit Haft bis zu vier Wochen wird bestraft, wer dell Vor
Bauerlaubnis unbebaut oder nur mit Bauwerken untergeordneter schriften des 
 4 zuwiderhalldert.
Art oder mit solchen Bauwerken besetzt ist, welche zum Zwecke 
 S. Die Vorschriften dieses Abschnittes ffnden auf Bauten,
der ErrIchtung des Gebäudes abgebrochen werden sollen. die bereits vor dem Inkrafttreten des Ge
etz('s begonnen sind,

Aus dem ßaubuche müssen sich ergeben: keine Anwendung.
1. die Personen, mit denen ein Werk-, Dienst, oder Lieferungs# 11. Dingliche Sicherung der Bauforderungen.

vertrag abgeschlossen ist, die Art der diesen Personen 1. Geltungsbereich dieses Abschnitts.übertragenen Arbeiten und die vereinbarte Vergütung;
2. die auf jede Forderung geleisteten Zahlungen und die Zeit % 9. In den durch landesherrliche Ve'ordnung bestimmten

dieser Zahlungen; Gemeinden findet im falle eines Neubaues eine Sicherung der
3. die Höhe der zur Bestreitung der Baukosten zugesicherten Bauforderungen nach den Vorschriften dieses Abschnitts statt.

Mittel und die Person des Geldgebers sowie Zweckbe
 Vor Erlassung der landesherrlichen Verordnung ist die Ge
stimmung und Höhe derjenigen Beträge, die gegen Sicher- meinde, die amtliche I-IandeJsvertretung, die Handswerkskammer
stellung durch das zu bebauende Grundstück (@ 1 Abs. 3), des Bezirkes und dIe gesetzliche Arbeitervertretung zu hören.
Jedoch..nicht zur Bestreitung der Baukosten gewährt werden: In den Gemeinden, in denen diese Sicherung der Bau

4. die einzelnen in Anrechnung auf die unter Ziffer 3 genannten forderungen stattfindet, sind Bauschbffenämter nach den Vor
Mittel an den Buchführungspflichtlgen oder für seine Rech
 schriften des sechsten Titels zu errichten.
nung geleisteten Zahlungen und die Zeit dieser Zahlungen; S 10. Die Landeszentralbehörde kann bestimmen, daß

5. Abtretungen, Pfändungen oder sonstige Verfügungen über und unter welchen Bedingungen die Vorschriften dieses Ab
di
se Mittel; schnitts auf einen Neubau keine Anwendung finden, \venn der

6. die Beträge, die der Buchführungspflichtige für eigene Neubau an SteHe eines zerstörten und gegen die Zerstörung
Leistungen in den Bau aus diesen Mitteln entnommen hat. versicherten Gebäudes errichtet wird und der Versicherer nach
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den Versicherungsbedingungen nur verpflichtet ist, die Ent
schädigungssumme zur Wiederherstellung des versicherten Ge
bäudes zu zahlen.

2. Baubeginn.
11. Vor dem Beginne des Baues ist auf dem Grund

buchblatte der IklUstelle der Vcrmer!{, daß das Grundstück be
baut werden soJ1 (Bauvermerk), einzutragen. Bildet die Baustelle
nur einen Teil eines Grundstücks, so ist sie von dem
Grundstiick abzuschreiben und als selbständiges Grundstück
einzutragen.

Mit der Eintragung des Bauvermerkes erwerben die Bau.
gläubiger den Anspruch auf Eintragung eiller Hypothek für
ihre Bauforderungen (Bauhypothek) ; der ßauvermerk hat
die Wirkung einer Vormerkung zur Sicherung dieses Anspruchs.

12. Die Eintragung eines Bauvermerkes unterbleibt, wenn
in I-Iähe eines Betrags, der nach dem Ermessen des Bau
schöffcnamts den dritten Teil der voraussichtlich entstehenden
Baukosten erreicht  Sicherheit durch Hinterlegung von Geld
oder Wertpapieren geleistet ist. Mit Wertpapie!.en, die von der
Reichsbank in der ersten Lombardklasse beliehen werden, kann
Sicherheit in Höhe von neLln Zehnteln ihres Kurswertes' ge
leistet werden.

Die Eintragung eines Bauvermerkes unterbleibt ferner bei
Grundstücken des Fiskus und solchen Grundstücken, welche
einer Körperschaft, Stiftung oder Anstalt des öffentlichen
Rechtes gehören oder einem dem öffentlichen Vt:rkehre dicncn
den Bahnunternehmen gewidmet sind, bei Grundstücken, die
nach landesherrlicher Verordnung ein GrundbuchbJatt nur auf
Antrag erhaltel1, sowie bei Grundstücken eines Landesherrn
und den Grundstücken, welche zum Hausgut oder Familiengut
einer landesherrlkhen familie, der fürstlichen Familie Hohen
zollern, der Familie des vormaligen Hannoverschen Königs
hauses, des vormaligen Kurhessischcn, des vormaligen Herzog
lich Nassauischen oder des I-Ierzoglich Holsteinischen Fürsten
hauses gehören.

Die Eigentümer der im Abs. 2 bezeichneten Grundstücke
haften in Höhe des dritten Teiles der aufgewendcten Baukosten
den Baugläubigern In gleicher Weise, wie wenn in Höhc dieses
Betrags Sicherheit geleistet wäre.

13. Die BaupoIizeibehörde daIi die BauerIaubnis nur
erteilen, wenn nach B 12 die Eintragung eines Bauvermerkes
zu unterbieiben hat oder wenn der Bauvermerk eingetragen
ist und entweder die dem Bauvermerke vorgehenden oder ihm
gleichstehenden Belastungen drei Vierteile des Baustellemvertes
nicht übersteigen oder in Höhe des Überschusses Sicherheit
durch Hinterlegung von Geld oder Wertpapieren geleistet ist.
Gleichstehende Belastungen werden bei der Berechnung der
Sicherheit nur insoweit berücksichtigt, als ihr Kapitalbetrag ein
Vierteil des BausteHenwerts Obersteigt.

Wird nach ErteiJung der ßauerlaubnis die baupolizeiliehe
Genehmigung solcher Änderungen des ßauplans beantragt,
we1che nach dem Ermessen der BaupoJizeibehörde die Bau.
kosten nicht unwesentlich erhöhen, so bedarf es vor ErteiJung
der Genehmigung, wenn nach   12 Sicherheit geleistet ist,
einer entsprechenden, vom Bauschöffenamte festzusetzenden
Erhöhung dieser Sicherheit.

g 14. Bei der Feststellung der Belastungen kommen nur
in Ansatz;

1. I-Iypotheken und Grundschulden mit ihrem Kapitalbetrag
und zweijährigen Zinsen;

2. Rf:mtenschulden utld solche ReaJIasten, welche die Leistung
von Gel renten zum Gegenstande haben, mit ihrer Ab
lösungssumme ;

3. nicht ablösbare Geldrenten mit ihrem nach S 9 der Zivil
prozeßordnung zu berechnenden Werte;

4. die nach dem öffentlichen Rechte auf dem Grundstlid;e
lastende Verpflichtung zur Leistung von Beiträgen für die
Kosten der Herstellung einer Straße oder eines Abzugs
kanals j der Betrag dieser Lasten wird VOll der Baupolizei
behörde geschätzt, sofern er nicht bereits in einem amt
lichen Verfahren festgesteJlt ist.
Rechte, die durch Eintragung einer Vormerkung oder

eines Widerspruchs gesichert sind, stehen eingetragenen Rech
ten gleich.

Zu einer Rangänderung, durch die dem Bauvermerk'e der
Vorrang vor anderen Rechten oder der gleJche R mg mit ihnen

eingeräumt wird, genügt an SteHe der Einigung des zurück
tretenden und des vortretenden Berechtigten die Erklärung des
zurücktretenden Berechtigten gegenüber dem Grundbuchamte.

S 15. Die Feststellung des Baustellenwerts erfolgt durch
das Bauschöffenamt.

Als Baustellenwert gilt der Wert der unbebauten Baustelle.
Ist die BausteIle zur Zeit der ErteiJung der Bauer1aubnis mit
Bauwerken besetzt, weIche zum Zwecke der Errichtung eines
Gebäudes abgebrochen werden sollen, so ist der Baustellen
wert in der Weise zu ermitteln, daß zunächst der nach fertig
stellung des Neubaues sich ergebende .Wert des Grundstiicks
geschätzt wird und von diesem Werte die Kosten des Neubaues
und des Abrisses abgezogen werden.

Im übrigen werden die Grundsätze für die Bemessung
des Baus1ellcnwerts und das feststelJungsverfahren durch landes
herrliche Verordnung bestimmt.

16. Die Eintragung des Bauvermerkes erfolgt auf Er
suchen der Baupolizeibehörde.

Von der eintragung hat das Grundbuchamt der Baupoli
zeibehörde Mitteilung zu machen. In der Mitteilung Ist der
Gesamtbetrag der im S 14 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten,
dem Bauvermerke vorgehenden oder ihm gleichstehenden Be
!astungen anzugeben.

17. Der Bauvermerk wird gelöscht, wenn dem Grund
buchamte eine Bescheinigung der Baupolizeibehörde vorge!egt
wird, daß vor dem Beginne des Baues die BauerJaubnis erlo
schen oder daß nachträglich vor dem Beginne des Baues ge.
mäß % 12 Sicherheit geJe!stct worden ist. Das Gleiche gi!t,
wenn die BaupoJizeibehörde das auf Eintragung des Bauver
merkes gerichtete Ersuchen VOr dem Beginne des Baues zu
rücknimmt.

3. Baugläubiger.
18. Baugläubiger sind die an der Herstellung des Ge

bäudes auf Grund eines Werk- oder Dienstvertrags Beteiligten
sowie diejenigen, welche zur Herstellung des Gebäudes Sachen
geliefert haben, sofern die Werk-, Dienst- oder Lieferungsver
träge von dcm t:igentümer der Baustelle oder für seine
Rechnung geschlossen worden sind. Dem Eigentumer der Bau
steIle steht gleich, wer den Bau mit Zustimmung des Eigen
fümers als Bauherr ausführt.

19. Hat der Eigentümer die Herstellung des Gebäudes
oder eines einzelnen Teiles des Gebäudes einem Unternehmer
übertragen, so sind die im S 18 Satz 1 bezeichneten Personen
auch dann BaugJäubiger, wenn die Verträge VOn dem Unter
nehmer oder im Falle der Weiterübertragung der Herstellung
an andeTe Unternehmer von einem solchen geschlossen worden
sind. Den von einem Unternehmer geschlossenen Verträgen
stehen Verträge gleich, die für seine Rechnung geschlossen
worden sind.

Die Vorschriften des Abs. 1 finden keine Anwendung,
wenn dem ersten Unternellmer die zur HersteJlung erforder
lichen Mittel zu Gebote standen und er die Absicht hatte, die
aus der Herstellung für ihn erwachsenden Verbindlichkeiten in
vollem Umfange zu erfüllen, Die Beweislast für diese Um
stände trifft den Eigentümer, es genügt jedoch statt des Nach
weises des Vorhandenseins ausreichender Mittel oder der Ab
sicht, die Verbindlichkeiten zu erfüllen, der Nachweis, daß dem
Eigentümer das Nichtvorhandensein ausreichender Mittel oder
jener Absicht ohne grobe Fahrlässigkeit unbekannt war.

Hat ein Bauherr, der den Bau mit Zustimmung des Eigen
tümers ausführt, die Herstellung des Gebäudes einem Unter
nehmer übertragen, so finden die Vorschriften der Abs. 1, 2
entsprechende Anwendung. Jedoch ist zum Ersatz des Naeh
weises des Vorhandenseins ausrekhender Mittel oder der Ab
sicht, die Verbindlichkeiten zu erfüJJen, der Nachweis erforder
lich, daß sowohl dem Eigentümer als auch dem Unternehmer
das Nichtvorha.ndensein ausreichender Mittel oder jener Absicht
ohne grobe Fahrlässigkeit unbekannt war.

20. Als Bauforderung gilt nur der Anspruch eines Bau
gläubigers auf die in Geld vereinbarte Vergütung j der Anspruch
kommt nur insoweit in Betracht, als die Leistung in den Bau
verwendet worden ist. 1st diese Verwendung nicht vollständig
erfolgt, so ist die vereinbarte Vergütung in dem Verhältnisse
herabzusetzen, in welchem bei dem Abschlusse des Vertrags
der Wert der vereinbarten Leistung zu dem Werte der in den
Balt verwendeten Leistung gestanden haben würde.



Der Verwendung der Leistung in den Bau steht es gleich,
wenn in den Bau einzufU ende Sachen fertig gestellt und abge
liefert sind oder wenn die Verwendung in den Bau infolge
Annahmeverzugs des Eigentümers oder Bauunternehmers unterl
blieben ist.

21. Wird bei der Vereinbarung einer Vergütung die
übliche Vergütung offenbar in erheblichem Maße überschritten,
so hat das Bauschöffenamt auf Verlangen eines Beteiligten zu
bestimmen, daß die forderung nur in Höhe des Betrages be
rücksichtigt wird, welcher dem üblichen Preise entspricht, und
diesen Betrag festzusetzen.

Soweit nach   29 Abs. 2, 3 eine Umwandlung der Bau
hypothek eingetreten oder im Verteilungstermin ein Wider
spruch gegen die Bauforderungen nicht erhoben ist findet
eine Herabsetzung des Betrages einer Bauforderung nach Abs. 1
nicht mehr statt.

S 22. Sobald festgestellt ist, daß baupoJizeiJichc Bedenken,
das Gebäude in Gebrauch zu nehmen, nicht bestehen, hat die
BaupoJizeibehörde dies binnen zwei Wochen in dem fü.r ihre
Bekanntmachungen bestimmten B!atte zu veröffentlichen. In
gleicher \Veisc hat die Baupolizeibehörde, wenn auf Antrag
eines Beteiligten festgestellt ist, daß die B:,merlaubnis nach dem
Beginne des Baues erloschen ist, dies zu veröffentfichen.

Ist ein Bauvermerk eingetragen, SD h,at die BaupolizeI
behörde di  gemäß Abs. 1 erfolgte Veröffentlichung dem Bau
schöffenamt unverzüglich mitzuteilen.

Innerhalb ,einer frist von einem Monate, die mit der Ein
rückung der Bekanntmachung in das zu ihrer Veröffentlichung
dienende Blatt beginnt, können die Baug!äubiger aut Grund des
Bauvermerkes ihre Baufordcrungcn bei 'dem BausclJöffcnamt an l
melden; in der Bekanntmachung soll hierauf hingewiesen werden.

23. Die Anmeldung einer Bauforderung ist nUr wirk
sam, wenn bis zum Ablaufe der Anmeldungsfrist die schriftliche
Zustimmung des Eigentümers zur Anmeldung oder eine gegen
den Eigentümer ergangene, die Anmeldung zulassende einst
weilige Verfügung bei dem Bauschöffenamt eingereicht wird.
Das Bauschöffenamt hat, sobald eine Anmeldung wirksam ge
worden ist, dem Anmeldenden eine Bescheinigung Über die
Anmeldung zu erteilen.

für die Erlassung der einstweiligen Verfügung ist das
Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirke die Baustelle gelegen
ist. Glaubhaft zu machen sind:

1. der von dem Anme1denden geschlossene Vertrag;
2. die Verwendung seiner Leistungen in den Rau oder die

der Verwendung nach   20 Abs. 2 gleichstehenden Tat-.
sachen und bei teil weiser Vawcndung der nach   20
zu berechnende Betrag der BaufordcrutIg;

3. wenn der Vertrag nicht mit dem Eigentümer geschlossen
ist, die Voraussetzungen, unter denen nach den    18, 19
der Vertrag einem mit dem Eigentümer geschlossenen
Vertrage gleichsteht. Im falle des   19 ist vor d(;:r Er;
lassung der einstweiIJgen Verfügung der EigentÜmer zu
hören. Die Eriassung der einstweiligen Verfügung ist
abzulehnen, faUs der Eigentümer diejenigen Tatsachen
glaubhaft macht, deren Nachweis ihm nach   19 obliegt.

24. Die ZurLicknahme einer Anmeldung bedarf der für
Eintragungsbewilligungen in der Grundbuchordnung vorge
schriebenen form.

Der ZurÜcknahme einer Anmeldung steht es gleich, wenn
dem Bauschöffenamte nachgewiesen wird, daß fÜr die ange
meldete Forderung Sicherheit dtlrch Hinterlegung von Geld
oder Wertpapieren geleistet ist.

Das Bauschöffenamt hat- auf Antrag cJ.em Anmeldenden
eine Frist zu bestimmen, binnen welcher dieser dem Bau l
schöffenamte die Einwi!1igung in die RÜckgabe der Sicherheit
ZU erklären oder dIe Erhebung der Klage wegen seiner Fordemng
nachzuweisen hat. Nach dem Ablaufe der Frist hat das Bau
schöffenamt auf Antrag die Rückgabe der Sicherheit anzu
ordnen, wenn nicht inzwischen die Erhebung der Klage nach.
gewiesen ist. Auf das Verfahren tin'den die Vorschriften des
Gesetzes über die AngeJegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar
keit entsprechende Anwendung. Die Abänderungen der Ent
scheidungen des Bauschöffenamts kann bei dem Amtsgericht,
in dessen Bezirke das Bauschöffenamt seinen Sitz hat, unkr
entsprechender Anwendung der  9 20 bis 25 des bezeichneten
Gesetzes nachgesucht werden: die Beschwerde findet - gegen
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die Entscheidungen des Amtsgerichts statt. Eine Anfechtung
der Entscheidung, durch weiche_ der Antrag auf Bestimmung
einer frist abgele nt _ wird, s  !It nur dem Antragsteller zu i in
diesem Falle sowie im falle der AnFechtung der Entscheidung
über die Rückgabe der Sicherheit muß die Anfechtung in
der für sofortige Beschwerden bestimmten Frist erfolgen. Die
Entscheidung über  die Rückgabe tritt erst mit der Rechtskraft
in Wirksamkeit.

@ 25. Anmeldungen sowie die die Wirksamkeit oder die
Zurücknahme einer Anmeldung betreffenden Urkunden welche
bei der zuständigen BaupoJize'ibehördc oder dem zus;ändigen
Grundbuchamt eingereicht werden} sind von diesen Behörden
dem Bauschöffenamt unverzüglich vorzulegen.

9 26. Auf Antrag eines: Beteiligten hat das Bauschöffen
amt, falls Anmeldungen erfolgt oder bcab::.ichtigt sind, eine güt
liche Einigung zu vermitteln. Es kann zu diesem Zwecke einen
Termiu zur mündlichen Verhandlung bestimmen, zu diesem
Termine die Bctcili ten vorladen und deren persönliches Er l
scheinen nöti enfalls durch Ordnungsstrafen bis Lum Gesamt
betra e von zweihundert Mark crzwin cn. Erfolgt nachträglich
genügende Entschuldigung, so kann die Verurteilung ganz oder
teilweise zt.trÜckgenommcn werden. Gegen die Entscheidungen
des Bauschöffenarnts über Ordnungsstrafen findet Beschwerde
an das Amtsgl:richt statt, in dessen Bezirke das ßausc1!öffen
amt seinen Sitz hat; das Verfahren richtet sich nach den Vor;
schriften der Strafprozeßordnung.

-I. Bauhypothek. Baugeldhypothek.
9 27. Liegen bei dem Ablaufe der Anmeldungsfrist wirk

same Anmeldungen niCht vor, so wird der Bauvermerk auf
Ersuchen des Bauschöffenamts gelöscht. Mit dieser Löschung
erlischt der Anspruch der Baugläubiger auf Eintragung der
Bauhypothek.

Sind bis zum Ab1.aufe der Frist Bauforderungen wirksam
angemeldet, so wird für sie- von Amtswegen unter Löschtmg
des Bauvcrmcrkes cin  als Bauhypothek Zll bezeichnende Hy;
pothek eingetragen. Mit der Eintragung entsteht die Hypothek.
Die Bauhypothek gilt a!s Sicherungshypothcl\, auch wenn sie
im Grundbm:he nicht als solche bezeichnet ist.

Bei der Eintragung der Bauhypothek sind außer ihrem
Gesamtbetrage die den einLe'nen BaugJäubigel n zustehenden
Teilbeträge anzugeben.

Bei der Berechnung der Höhe der ßauforderungen werden
Zinsen nicht berücksichtigt Auch dÜrfcn die Bauforderungc:n
nicht als verzins!iche eingetragen werden i die nach S 1118
des BÜrgerlichen Gesetzbuches bestehende Haftung des Grund;
stücks fÜr die gesetzlichen Zinsen der Bauforderungen wird
hierdurch nicht berührt.

Ist gemäß @-13 Sicherheit geleistet, so vermindert sich
der Betrag der ßauhypothek um den Betrag der Sicherheit
unter verhältnismÜßiger Herabsetzung der den einzelnen Baul
gläubigern zustehenden Teilbeträge

28 Soweit im Falle des S 19 die von einem Unter
nehmer angemcldete Bauforderung die VergÜtung für Leistungen
mitumfaßt, fiir welche aueh von einem Nachm nne des Unter
nehmers eine Bauforderung angemeldet ist, gebührt t1L!f dem
Nachmanne ein Anteil an der Bauhypothek. 15t unge\viß, ob
hiernach dem Vormann ein Anteil an der Bauhyporek ge
bührt, so hat das Grundbuchamt fÜr den Vormann und für
den Nachmann einen Anteil an der Bauhypothek und gleich l
zeitig einen \-\'iderspruch einzutragen.

Wird ci!,!: Nachmann durch einen Vormann befriedigt, so
geht in Höhe 'des gezahlten Betrags der Anteil des Nach
manns an der Bauhypothel\ auf die B'atdorderung des Vor
manns Über.

29. Mehrere bei der Eintragung der Bauhypothek be
rucksichtigtc Bauforderungen haben unter sich g!eichen R:mg;
soweit jedoch die ßauhypothek für Lobnriickstände von Bau
arbeitern besteht, gebührt diesen pis zur Höhe des a.uf zwei
Wochen entfallenden Lohnes der Vorrang vor den übrigen
Bauforderungen. Der Vorrang der LohnrÜcI\ständc ist bei der
Eintragung der Bauhypothek im Grundbuche zu vermerken;
ist ungewiß, ob und in welcher Höhe der Vorrang für einc
Bauforderung besteht, so ist ein Widerspruch einzutragen,

Verwandelt sich ein Teil der Bauhypothek in eine dem
Eigentümer des Grundstücks zufallende GrUlldschuld, so kaim

{forbetzung Seite 294-.)
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Haus des Prof. Dr. Sagawe
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Architekt Herbcrt Eras in ßreslau.
(Abbildungen auf Seite 292 und 203 so\de eine BildbeiLlgC'.)

D as Landhaus ist Im Zopfstil erbau.t.Die Außenwände sind muh verputzt. Die angetragenen
Zierformen, die fenstergewände usw. sind weiß abgesetzt. Die
fenster sind weiß gestrichen. Die.d urchweg angebrachten,
grün gestrichenen und reizvoll mit weißer Bema!ung verzierten
fensterläden geben dem Gebäude ein äußerst malerisches,
eigenartiges Gepräge.

Das Dach ist mit roten Dachsteinen als Kronendach ein.
gedeckt.

Die Wohn- und Schlafräume nebst Küche und Nebenräume
sind auf nur zwei Geschosse verteilt. Im Untergeschoß Hegen
außer der Hausmeisterwohnung nur die \VaschkÜche, die
Heizung und die notwendigen Wirtschaftske!lerrfmme.

Die Baukosten betrugen rd. ,,1.0 000 dll.
An der Bau3usführung waren beteiligt:
Maurer- und Zimmerarbeiten : Maurermeister Hans Eras;

Klempner- und Dachdeckerarbeiten ; Dachdeckerobermeister
Wilhelrn Rudel; Tischler- und AfJschlägerarbeiten; Tischler
meister Richter - Saarau; Glaserarbeiten   Glasermebter Os\vald
Wenzel: Ma!erarbeiten: Malermeister Heintze; Öfen: A\bert
Thienel Nachf.; Be- und EntwässerungseinrichtuH,g; Pau\ Rogge
u. Co.; Elektrische Beleuchtungsanlage : Stefan Winter: Samrrlel
heizung; M. G. Schott, Eisenwerk. Außer Tisch!ermcister Richter
s lmtli;::h in Breslau,

.  .. ....    ...  .  . ..   . .   .. .  ..9     O      v v   9   .
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diese nicht zum Nachteile der den Baugläubigern verbleibenden
Bauhypothcl< geltend gemacht werden.

Die Vorschrift des Absatz 2 findet entsprechende Anwen
dung, WCnn ein Teil der Bauhypothek in eine gewöhnliche
Hypothek, eine Grundschuld oder Rentenschuld umgewandelt
oder wenn an die Stelle einer Bauforderung, fiir welche die
BauhypotheJ( besteht, eine andere Forderung gesetzt wird.

@ 30. Behufs Efntrngung der Bauhypothek hat das Bau
schöffenamt nach dem Ablaufe der Anme!dungsfrfst dem Grund
buchamte die Anmeldungen und die die Wirksamkeit oder die
Zurüclmahme einCr Anmeldung betreffenden Urkunden zu über
senden. Soweit nach Mitteilung des Bauschöffenamts eine
Einigung der Beteiligten Über den Gesamtbetrag der Bau
JlypotheJ<, die Anteile der einzelnen Baugläubjger und den Vor
rang der Bauforder'ul1 en von Bauarbeitern erfolgt i,t, hat das
Grundbuchamt die Eintragung der Bauhypothek l1<ich Maßgabe
dieser Mltteilul1g vorzunehmen.

Schweben Verhandlungen über eine gütliche finigung, so
kaJm das Bauschöffenamt die Übersendung der im Abs. 1 be
zeichneten Urkunden bis zum Abschlusse der Verhandlungen,
jedoch spätestens bis zum Ablauf eines Monats nach dem Ab
laufe der Anmeldungsfrist aussetzen.

31. Haben Bauarbeiter im Akkord gearbeitet, so hat
das Bauschöffenamt festzustellen, welcher Lohnrückstand Ihrem
zweiwöchigen Akkordlohn entspricht.

32, DeI Rang der Bauhypothek gegenüber andern
Rechten bestimmt sich, unbeschadet der Vorschriften über
Ba!lgeldhypotheken, nach der tintragung des Bauvermerks.
Nießbrauchs- und Wohnungsrechte stehcn jedoch der Bau
hypothek im Range nach.

Der Rang der ßauhypothck soll bel ihrer Eintragung er
sichtlich gemacht werden.

S 33. Wird eine dem Bauvermerk im Range nachskhende
Hypothek zugunstell eines Gläubigers eingetragen, welcher die
Gewährung von Baugeld iJbcrnommen hat, so gelten für diese
tiypothek, falls sie bei der Eintragung als Bal.1geldhypothek be
zeichnet ist, die Vorschriften der    34 bis 36.

Eine ßaugeJdhypothek soll nur efngetl'agen werden, wenn
der BaugeJdvertrag bei dem Grundbuchamt eingereicht ist.
Das Grundbuchamt saH eine Abschrift des Baup.:eldvertrap"s demBauschöffenamte mitteilen. "" "

34. Der Baugeldhypothek gebÜhrt der Vorrang vor der
Bauhypothek und den dem Bauvermerke gleichstehenden Be
lastungen (  13 Abs. 1), soweit durch eine in Anrechnung auf
das Baugeld geJeistete Zahlung eine Bauforderung getilgt worden
ist; das Gleiche gilt in Ansehung einer Zahlung, die In An
rechnung auf das Baugeld an den Eigentümer in I-Jähe einer von
diesem getilgten Bauforderung bewirkt worden ist. Hat die
Bauforderung nicht bestanden, so gebührt der Baugeldhypothek
gJeichwohl der Vorrang, es sei denn, daß dem Baugddgeber
zurzeit seiner Zahlung bekannt oder infolge grober fahrJässig
keit unbelmnnt war, daß die Forderung nicht be<;tanden hat;
dem Nichtbestehen einer Bauforderung steht es gleich, wenn
ein f'iachmann für dieselbe Leistung eine Bauforderung hat und der
Vormann nicht über ausreichende Mittel zur Befriedigung der
Forderungen seiner Nachmänner verfügt oder nicht die Absicht
hat, dieBe forderungen in vollem Umfange zu befriedigen.

Der Vorrang der Baugeldhypothel<; erstreckt sich auf Zinsen
bis fünf vom Hundert und auf die im   1118 des Bürgerlichen
Gesetzbuches bezeichneten Kosten.

In Ansehung des funften Teiles des Baugeldes finden die
Vorschriften des Absatz 1 keine Anwendung wenn bi1men einer
frist von zwei Wochen seit dem Beginne der Anmeldungsfrist
ein Baugläubiger Widerspruch gegen die Auszahlung erhoben
hat. Wird. Widerspruch erhoben, so ist der BaugeJdgeber be
rechtigt, den fünften Teil des BaugeJdes mit der Wirkung zu
hinterlegen, daß die ßauge!dhypothek.in Höhe des hinterlegten
Betrags den im Abs. 1 bestimmten Vorrang erhält. Auf den
hinterJegten Betrag finden die Vorschriften des fünften Titels
über eine nach S 13 geleistete Sicherheit entsprechende An
wendung.

Der Widerspruch gegen die Auszahlung bt dem Baugdd.
geber durch einen Gerichtsvollzieher zuzustellen. Der Wider
spruch verliert seine Wirkung, wenn nicht dem Baugeldgeber
VOr dem Ablaufe der AnmeJdungsfrist die im 0 23 Abs. j Satz 2
bezeichnete Bescheinigung des ßauschöffenamts vorgelegt wird.

Wird der Widerspruch zurückgenommen, so gilt er als nicht
erfolgt.

9 35_ Auf Antrag des BaugeJdgebers bestellt das Amts
gericht, in dessen Bezirke die Baustelle gelegen ist, einen Treu
händer. Als Treuhänder soH lunlichst ein Bausachverständiger
bestellt werden. Über die Personen der zu besteHenden Treu.
händer ist die Handwerkskammer des Bezirkes zu hören.

Die durch Vermittelung oder auf Anweisung des Treu
händers geleisteten Zahlungen begrÜnden den Vorrang vor der
Bauhypothe!c Der Treuhänder darf die Zahlung nur vermitteln
oder anweisen, soweit der Baugeldgeber nach Maßgabe des   34
zur Zahlung mit Wirkung gegen die ßaugläubiger berechtigt ist.
Dem Treuhänder ist an Stelle des Baugeldgebers der Wider
spruch gegen die Auszahlung des fünnen Teiles des Baugeldes
zuzustellen und die Bescheinigung des Bauschöffenamts vorzu
legen.

Der Treuhänder hat die rechtliche Stellung eines Pflegers j
<1n die Stellc des Vormundschaftsgerichts tritt das im Abs. 1
bezeichnete Amtsgericht. Der Treuhänder ist für die ErfüJlung
der Jhm obliegenden Pflichten alten Betei1lgten vcrantwort!ich;
auf Ersuchen des Bal1schöffenamts hat er diesem Auskunft zu
erteilen.

Eine Pflicht zur Übernahme des Amtes besteht nicht. Der
Treuhänder kann von dem Baugeldgeber für die fÜhrung seines
Amtes eine angemessene Vergütung verlangen Vor der Fest
setzung sol! das Amtsgericht den Baugeldgeber, soweit tunIich,
hören.

Durch Anordnung der Landesjustizverwaltung können die
dem AnJtsgericht In Ansehung der Treuhänder obHegenden Ver
richtungen für mehrere Amtsgerichtsbezirke einem Amtsgericht
übertragen werden.

36. Soweit von dem Treuhander in öffentlich beg!au
bigter form bescheinigt wird, daß Zahlungen durch seine Ver.
mittclung oder auf seine Anweisung geleistet worden sind, "'Oder
daß eine Hinterlegung nach   34 Abs. 3 erfolgt ist, hat das
Grundbuchamt auf Antrag des Baugeldgebers den Vorrang der
Baugeldhypothek vor der Bauhypothek in das Grundbuch ein
zutragen.

3"1. Wird die Zwangsversteigerung oder die Zwangs
verwa!tung des Grundstücks angeordnet, ehe die Bauhypothek
eingetragen ist, so kann jeder Baugläubiger, welcher seine Bau.
ford rung wirksam angemeJdet hat, Befriedigung aus dem Grund
stücke verlar,gen, wie wenn die Bauhypothek eingetragen wäre.

Einer Sicherheitsleistung nach S 67 des Gesetzes über die
Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung bedarf es nicht,
soweit durch das Gebot eine wirksam angemeldete Bauforderung
ganz oder teilweise gedeckt wird.

.;j 38. Der Versteigerungstermin darf nicht auf einen
früheren Zeitpunkt als zwei Wochen naeh dem Ab!aufe der An
meldungfrist bestimmt werden. Hatte zur Zeit der Veröffent
lichung des Versteigerungstermins die Anmeldungsfrist noch
nicht begonnen, so beginnt sie mit dieser Veröffentlichung.

Ist eine dieser Vorschriften verletzt, so ist der Zuschlag:
zu versagen. Gegen die Erteijung des Zuschlags ist ßeschwerde
zulässig.

39. Solange der Bauvermerk eingetragen ist, hat das
Grundbuchamt von der Eintragung des Vollstreckungsvermerkes
dem Bauschöffenamte Mitteilung zu machen. Das Bauschöffen
amt hat dem VoBstreckungsgericht alsbaJd und, wenn bei dem
Eingange der Mitteilung die AnmeJdungsfrist noch nicht abge.
laufen ist, nach dem Ablaufe dieser Frist eine beglaubigte Ab
schrift der wirksi1men Anmeldungen zu erteilen. Baugläl1biger,
für die eine wirksame Anmeldung vorliegt, stehen für das VolI
streckungs verfahren Gläubigern, die zur Zeit der Eintragung des
Vollstreckungsvermerkes im Grundbuch eingetragen waren, gleich.

40. Soweit durch ein Urteil der Widerspruch eines Bau
gläubigers gegen die Aufnahme der Forderung eines andern
Baugläubigers in den Vertei!ungsplan rechtskräftig als begründet
anerkannt ist, wirkt das Urteil für alle Baug!äubiger. Der wider
sprechende' Baugläubiger kann Erstattung derjenigen Prozeß
kosten, die von dem Prozeßgegner nrc.ht beizutreiben sind, aus
dem bei der Verteilung auf die ßaug1äubiger entfallenden Be
trag insoweit verlangen, als infolge des Widerspruchs der An.
teil des Prozeßgegners an diesem Betrage weggefallen oder ver.
mindert ist. Ist der Prozeßgegner ein Nachmann, so kann die
Erstattung nur denjenigen ßaug!äubigern gegenüber verJangt
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werden, denen der Wegfall oder die Verminderung des Anteils
des Nachmanns zum Vorteii gereicht.

5. SIcherheitsleistung.
41. Eine gemäß 9 12 oder 9 13 geleistete Sicherheit

haftet den Baugläubigern in der gleichen Weise, wie ihnen im
falle der Eintragung einer Bauhypothek kraft dieser Hypothek
das Grundstück haftet. Im faUe des   13 bemißt sich der
auf die ein>?:elnen Bauforderungen entfallende Anteil an der
Sicherheit nach dem bei der Eintragung der Bauhypothek be,
rücksichtigten Betrag auch dann, wenn die Bauforderung nach
der Eintragung zum Teil getiJgt worden ist.

S 42. Ist nach S 12 Sicherheit geleistet, so kann jeder
Beteiligte die Eröffnung eines Verteilungsverfahrens in Ansehung
der Sicherheit beantragen, sobald die im S 22 Abs. 1 be
stimmte Veröffentlichung der Baupolizeibehörd  erfolgt ist.
Wird der Antrag von einem Baugläubiger gesteHt, 50 hat der
Gläubiger die schriftliche Zustimmung des Eigentümers bei
zubringen oder seine Baufordernng nach Maßgabe des   23
Abs. 2 glaubhaft zu machen.

43. Für das Verteilungsverfahren ist das Amtsgericht
zuständig, in dessen Bezirke die BausteIJe gelegen ist. Auf
das Verfahren finden die für die Verteilung des Erlöses im
Falle der Zwangsversteigerung eInes Grundstücks geJtel1den
Vorschriften entsprechende Anwendung.

Die Eröffnung des Verteilungsverfahrens und der Ver l
teilungstermin mussen durch das für Bekanntmachungen des
Gerichts bestimmte Blatt öffentlich bekannt gemacht werden.
Der Eröffnungsbeschluß sowie die Terminsbesiimrnung sollen
außerdem dem AntragsteJler und dem Eigentümer von Amts
wegen zugesteIJt werden.

Wird Widerspruch gegen eine Bauforderung erhoben, 50
bleibt die Forderung bei der Ausführung des Verteilungsplans
unberücksichtigt, wenn nicht der Baugläubiger binnen einer
Frist von einem Monate, \\TeJche mit dem Terminstage beginnt,
dem Gerichte nachweist, dal  er gegen die ßeteiligten Klage
erhoben hat.

44. Sind Wertpapiere hinterlegt, so hat das Gericht
die VeräuHerung der Papiere nach Maßgabe der Vorschriften
über die Zwangsvollstreckung anzuordnen; der Erlös ist zu
hinterlegen. Gegen die Anordnung der Veräußerung steht dem
Eigentümer die sofortige Beschwerde zu j die Veräußerung er;
folgt erst nach dem Eintritte der Rechtskraft der Anordnung.

Der Verteilungstermin soll nicht vor der Hinterlegung des
Erlöses stattfinden.

45. Nach Ablauf einer fnst von einem Monate, die
mit dem im   22 Abs. 3 bezeichneten Zeitpunkte beginnt, hat
das Gericht auf Antrag die Rückgabe der Sicherheit anzuordnen,
wenn ein Antrag auf Eröffnung des Verteilungsverfahrens nicht
gestellt oder wenn der gestellte Antrag zuruckgenommen oder
rechtskräftig zurückgewiesen ist und nicht andere Bauforderungen
inzwischen angemeldet worden sind. Die Vorschriften des   24
Abs. 2, 3 finden entsprechende Anwendung.

Die Rückgabe der Sicherheit ist auch dann anzuordnen,
wenn dem Gericht eine Bescheinigung der Ballpolizeibehörde
vorgelegt wird, daß die Bauerlaubnis versagt oder vor dem
Beginne des Baues erloschen ist.

46. Wird dem Gerichte durch öffentliche oder öffent l
lieh beglaubigte Urkunden nachgewiesen, daß sich die Beteiligten
Über die Verteilung der Sicherheit geeinigt haben, so hat es
die Auszahlung der Sicherheit nach Maßgabe dieser Einigung
anzuordnen. Auf die Vel.mittelung einer solchen Einigung
finden die Vorschriften des   26 entsprechcnde Anwendung.

47. Haftet der Eigentümer nach S 12 Abs. 3 den
Baugläubigern in Höhe des dritten Teiles der Baukosten, so
erfolgt die Bestimmung der den einzelnen Baugläubigern aus;
zuzahlenden Beträge durch ein Verteilungsverfahren. Auf das
Verteilungsverfahren finden die Vorschriften der S  43, 45, 46
entsprechende Anwendung. An die SteHe der AtlOrdnung der
Rückgabe der Sicherheit tritt die feststelJung j daß die im   12
Abs. 3 bestimmte Haftung erloschen ist.

g 48. Ist nach   13 Sicherheit geleistet, so kann nach
dem Ablaufe der Anmeldllngsfrist jeder Beteiligte die Eröffnung
eines Verteilungsverfahrens in Ansehung der Sicherheit beantragen.

Die Vorschriften des   43 Abs. 1 und der    44, 46
finden Anwendungen.

Wird der Antrag auf I:röHnung des Verteilungsverfahrens
zugelassen, so hal das Gericht g1eichzeitig das Bauschöffen
amt um Erteilung einer beglaubigten Abschrift der wirksamen
Anmeldungen zu ersuchen. Ansprüche für die nach der Mit.
teilung des Bauschöffenamts eine wirksame Anmeldung vor.
liegt, stehen für das Verteilungsverfahren Ansprüchen gleich,
die zur Zeit der Eintragung des VolIstreckungsverrnerkes aus
dem Grundbuch ersichtlich waren.

Sind ein Verteilungsverfahren in Ansehung der Sicherheit
und ein Verteilungsverfahren über den Erlös des mit der Bau l
hypothek be1asteten Grundstücks gleichzeitig anhängig, 50 hat
das Gericht beide Verfahren zu verbinden. Die Verbindung
findet nicht mehr statt, sobald in einem der Verfahren der
Verteilungstermin abgehalten ist.

S 49. Wird der Bauvermerk nach   17 oder nach   27
Abs. 1 gelöscht, so hat das Bauschöffellamt auf Antrag die
Rückgabe der gemäß S 13 geJeisteten Sicherheit anzuordnen.
Das Gleiche giIt, wenn dem Bauschöffenamte nach dem Ab;
laufe der Anmeldungsfrist die Zustimmung aller Baugläubiger,
für welche wirksame Anme!dungen vorliegen, in der für Ein
tragungsbewilligungen durch die Grundbuchordnung vorgeschrie
benen Form nachgewiesen wird.

6. Bauschöffenamt.
.50. Die errichtung eines B i.Uschöffenamts (s 9 Abs. 2)

erfolgt durch Ortsstatut nach Maßgabe des S 142 der Gewerbe;
ordnung. Vor der Abfassung des Statuts ist die Hand\'verks
kammer des Bezirkes anzuhören.

Mehrere Gemeinden können sich durch übereinstimmende
Ortsstatute zur Errichtung eines gemeinsamen Bauschöffenamts
für ihre Bezirke vereinigen. für die Genehmigung der über l
einstimmend.:n Ortsstatute ist die höhere Verwa!tungsbehörde
zuständig, in deren Bezirke das Bauschöffenamt seinen Sitz
haben soll.

Die Errichtung des Bauschöffenam!s erfolgt durch An;
ordnung der Landeszentralbehörde, wenn ungeachtet einer von
ihr an die Gemeinde ergangenen Aufforderung innerhalb der
gesetzten frist die Errichtung auf dem in Abs. 1, 2 be
zeichneten Wege nicht erfolgt ist. ABe Bestimmungen, welche
dieses Gesetz dem Statute vorbehält, erfolgen in diesem Falte
durch die Anordnung der Landeszentralbehörde.

S 51. Das Bauschöffenamt besteht alls einem Vorsitzen.
den und mindestens einem SteJlvertreter, sowie der erforder
lichen Zahl von Bauschöffen ; die Z1.h! der letzteren 5011
mindestens vier betragen.

Bei Ämtern, die aus mehreren Abteilungen bestehen,
können mehrere Vorsitzende besteHt werden.

S 52. Als Bauschöffe soll nur berufen werden, \,vl;;:r zum
Amte eines Schöffen fähig ist (SS 31, 32 des Gerichb:>ver.
fassungsgesetzes), das dreißigste Lebensjahr vollendet hat und
in dem Bezirke dcs Amtes während mindestens drei Jahren ge
wohnt hat oder beschäftigt gewcsen ist.

Mindestens die Hälfte der Bauschöffen so!! allS Bausach;
verständigen bestehen.

S 53. Die Mitglieder des Bausch6ffenamts \'verden durch
den Magistrat und j wo ein solcher nicht vorhanden ist oder
das Statut dies bestimmt, durch die Gemeindevertretung Ruf
mindestens drei Jahre nach Anhörung der Handwerkskammer
des Bezirkes gewählt.

Sind Wahlen innerhalb der durch das Ortsstatut zu bel
stimmenden Frist nicht zustande gekommen, so ist die höhere
Verwaltungsbehörde befugt, die Mitglieder des Amtes sclbst zu
ernennen.

Namen und Wohnort der Mitglieder des Amtes werden nach
näherer Bestimmung des Statuts öffentlich bekannt gemacht.

% 54. Das Amt der Bauschöffen ist ein Ehrenamt. Die
Übernahme kann nur aus den GrUnden abgelehnt werden,
welche zur Ablehnung eines unbesoldeten Gemeindeamts be;
rechtigen. Wo I..mdesgesetzliche Bestimmungen Über die zur
Ablehnung von Gemeindeämtern berechtigenden Gründe nicht
bestehen, darf die Übernahme nur aus denselben Gründen ver
weigert werden j aus welchen das Amt eines Vormundes abge;
lehnt werden kann Wer das Amt eines Bauschöffen sechs
Jahre versehen hat, kann während der..nächsten sechs Jahre
die Übernahme des Amtes ablehnen. Uber den Ablehnungs
antrag entscheidet die im S 53 Abs. 1 bezeichnete SteHe.



Die Bauschöffen erhalten eine I:ntschädigung für Zeitver
s;1umnis und Vergutung: der Reisekosten. Dfe Höhe der Ent
schädigung ist durch das Statut festzusetzen; eine Zurück
weisul1O" derselben ist unstatthaft.

S <:>55. Auf die Vorsitzenden des ßauschöffenamts und
deren Stellvertreter finden die für Gemeindebeamte geltenden
DiszipJinarvorschriften Anwendung. Inwieweit gleichartige Vor
schriften auf die Bauschöffen Anwendung finden, bestimmt sich
nach den Landesgesetzen.

FCir die Entfernung eines Bauschöffen von seinem Amte
gelten, soweit nicht nach Abs. 1 ein anderes bestimmt ist,
fo!gende Vorschriften. Ein Bauschöffe, hinsichtlich des.sen
Umstände eintreten oder bekannt werden, welche seine Wähl
barkeit nach Maßgabe dieses Gesetzes ausschließen, ist des
Amtes zu entheben; die Enthebung erfolgt durch die höhcre
Verwaltungsbehörde nach Anhörung des Beteiligten. Ein Bau.
schöffe, der sich einer groben Verlet7,ung seiner Amtspflicht
schuldig macht, kann seines Amtes entsetzt werden. Die Ent
setzung erfolgt durch das Landgericht, in dessen Bezirke das
ßauschöffenamt seinen Sitz hat. Hinsichllich des Verfahrens
und der Rechtsmittel finden die Vorschriften entsprechende An
wendung, welche für die zur Zuständigkeit der Landgerichte
gehörigen Strafsachen gelten. Die Klage wird von der Staats
anwaltschaft auf Antrag der höheren Vcwaltungsbehörde er
hoben.

56. Der Vorsitzende des ßauschöffenamts und dessen
Stellvertreter sÜld vor ihrem Amtsantritte durch den von der
höheren Verwaltungsbehörde beauftragten Beamten j dJe Bau
schöffen vor der ersten Dienstleistung durch den Vorsitzendcn
auf die F.rfüllung der Obliegenheiten des ihnen übertragenen
Amtes eidlich zu verpflichten.

57. Die Vorschriften über die Beschlußfähigkeit und
den Geschäftsgang des Bauschöffcnat11ts sind im Ortsstatute
zu treffen.

Durch das Statut kann bestimmt werden, daß für gewisse
fälle, insbesondere bei Einwendungen gegen die Feststellung:
des Ba.ustellenwerts und die Höhe der Baukosten, eine größere
Zahl von Mitgliedern zuzuziehen ist.

g 58. Zur Deckung der Kosten des ßauschöffenamts
sind für die Tätigkeit desselben Gebühren zu entrichten, deren
Höhe durch das Statut bestimrnt \Nird. Die GcbUhren fallen
dem Eigentümer zur Last.

Die Gebühren bilden Einnahmen des Bauschöffenamts ;
ihre Einziehung erfolgt lIach den für die einziehung der Ge
meindeabgaben geltenden Vorschriften. Im Falle der Zwangs
versteigerung sind sie aus dem Grundstucke mit dem Range
der öffentlJchen Lasten des Grundstücks zu befriedigen.

Die Gebühren sollen nicht höher bemessen werden, als es
zur Deckung der Kosten der Einrichtung und der Unterhaltung
des Bauschöffenamts notwendig ist; soweit diese I,osten in den
Einnahmen des Bauschöffenamts ihre Deckung nicht finden,
sind sie von der Gemeinde zu tragen.

Wird das Bauschöffenamt nicht ausschließlich für eine
Gemeinde errichtet, so ist in dem Statute zu bestimmen,
zu welchen Anteilen die einzelnen Gemeinden an der Deckung
der Kosten teilnehmen.

59. Die Zentralbehörden der Bundesstaaten bestimmen,
von welchen Organen der Gemeinde die Statuten über Er
richtung von Bauschöffenämtern zu beschließen und von
welchen Staats- oder Gemeindeorganen die übrigen in diesem
Gesetze den Staats- oder Gemeindebehörden sowie den Ver
tretungen der GemeInden zugewiesenen Verrichtungen wahrzu
nehmen sind. Mit den VOn der höheren Verwaltungsbehörde
wahrzunehmenden Geschäften dürfen jedoch nur diejenigen
höheren Verwaltungsbehörden betraut werden, welche nach
Landesrecht die Aufsicht oder Oberaufsicht in Gemeindeange
legenheiten wahrzunehmen haben.

60. Durch landesherrliche Verordnung können VOll
den Vorschriften der %  50 bis 59 Abweichung zugelassenwerden.

7. Schlußbestimmungen.
61. Sol! das Gebäude von einem Erbbauberechtigten

errichtet werden j so ist der Bauvermerk auf dem Grundbuch
bJatte des Erbbaurechts einzutragen. Der Wert des Erbbau
rechts tritt an die Stelle des Baustellenwerts.
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Bei der feststellung der BcJastungen sind sowohl die auf
dem erbbaurecht als die auf dem Grundstücke haftenden, dem
Erbbaurechte vorgehenden Belastungen zu berücksichtigen.

Die sich auf den Eigentumer beziehenden Vorschriften
dieses Gesetzes finden auf den Erbbauberechtigten Anwendung.

S 62. Auf die durcfl dieses Gesetz den Baugläubigern
gewährten Rechte kann erst nach dem Beginne der im   22
Abs. 3 und im S 45 Abs_ 1 bestimmten frist oder nach der
Anordnung der Zwangsversteigerung oder der Zwangsver
waltung verzichtet werden.

S 63. Durch landesherrliche Verordnung können Verrich
tungen, die nach diesem Gesetzc dem Bauschöffenamt ob
liegen, einer anderen Behörde, einem Beamten oder einem
Notar, ing!eichen kann die Zuständigkeit für das Vertcilungs
verfahren einer anderen ßehöl dc, einem Beamten oder einem
Notar übertragen \verden. ebenso können durch !andesherrliche
Verordnung die Verrichtungcn der BaupolizeibehöJ de oder der
Treuhänder dem ßauschöffenamt übertragen werden.

64 Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen
Vorschriften über dic Kosten werden durch landesherrliche Ver
ordnung erlassen.

65. Die im S. 9 vorgesehene landesherrliche Verordnung
kann zurückgenommen werden.

Auf Neubauten, für die bereits ein Bauvermerk oder eine
Bauhypothek eingetragen oder gemäß S 12 Sicherheit geleistet
ist, finden die Vorschritten dieses Gesetzes ungeachtet der
Zurücknahme Anwcndung.

66. Diejenigen Gegenstände, welche in diesem Gesetze
der Regelung dlJrch landesherrliche Verordnung vorbehalten
sind, werden in den freien Hansestädten durch Verordnung der
Landeszentralbehörde geregelt.

67. In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in welchen
durch Klage oder Widerklage ein Anspruch auf Grund dieses
Gesetzes geltend gemacht ist, wird die Verh21ndlung und
Entscheidung letzter Instanz im Sinne des S 8 des Einfüh
rungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetze dem Reichs
gerichte zugewiesen.

Url{undlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift
und beigedrucktem Kaiserlichen InsiegeL

Gegeben Neues Palais, den I. Juni 1909.(L. S.) Wilhelm.
fürst v. Bü!ow.!} !) )

Verschiedenes.
Für die Praxis.

Dauerhaftigkeit der Dachpappe. Die aufgenagelte
Pappe wird mit einem zu gleichen Teilen hergestellten Ge
misch aus Teer nnd gelöschtem I,alk bestrichen. Der Anstrich
ist geruchlos und wird selbst bei großer Hitze nicht flüssig.
Der Überzug erhält ein glasartiges Aussehen und macht die
Bedachung besonders wasserdicht. Die schwarzc Farbe des
Teeres wird heller, das Dach saugt nicht so groß  Mengen
Wärme auf, mindert also die erdrückende Hitze gegenüber der
untef anderen Dachpappendächcrn und weist eine höhereDauerhaftigkeit auf. 11.

W eltb e werb-Erg ebllisse.
Rüdersheim (Mark). In den Wettbewerb zur Erlangung

von Bauplänen zu landeshausmäßigen Ansiedlungen in der
Nähe von Rüdersdorf (vergl. "Ostd. Bau-Zeitung" S. 556/08)
wurde der erste Preis von keinem der eingegangenen 43 Be.
werbung-en zuerkannt. Zwei Preise von je 4000 Jt erhielten
die beiden Entwürfe mit dem Kennzeichen eines Luftschiffes,
\ferf. DipL lng. Ludwig Schmieder und Architekt Kar! Leubert
in Karlsruhe mit dem Kennwort: HIn der Natur" Verf. Architek
ten D. u. K. Schulze mit dem Vermessungsinspektor van den
Berken.Berlin. Den dritten Preis von 2500 At erhie!ten die
Architekten Theodof Veil und Gerhard Herms-München, mit
dem Kennwort: "MimikzyH. Der vierte Preis von 1500 dft
wurde dem Entwurf mit dem Kennwort: "Baureif" V crf.
Architekten Peter Recht und Paul Bachmann in Verbindung
mit dem Landschaftsgärtner foeth in Köln j zuerkannt. Zum
Ankauf empfohlen wurde der Entwurf mft dem Kennwort:
"Hausunke" ebenso Teile der Arbeit uZur Heimat".
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